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Der 1996 I geboren€ Angeklagte lebt bei seinen Eltem in I Er
be$ucht die Gesamtschule in der 8.Klas$e und ist nicht vo$e$traft oder vorbelastet"

Grund des glaubwürdigen Gesülndnisses dee Angekhgten in der Hauptuerhandlung

sind die folgenden Feststellungen getroffen worden:

Am 11.11.201'l gegen 17.18 Uhr erhielt der Angeklagte auf Facebook zahlreiche
Freundschaft$anfragen von Schulkarreraden, die allerdings nicht ernst gemeint,

sondem zum Zuecke der Provokafion des Angeklagten eingestellt $rorden waren.
Der Angeklagte wsr in der Veqangenbeit rnehrfach von Schulkäneraden gemobbt
worden und hatte auch s€lbst wie aucfr ssine Eltem Untera!ükung bei Lehrem
ge$ucht. Der über dieses Verhalten erzom& AnSeklaSlo antrertete auf Fa@boök
u.a.:

"Leute die lch so gar nicht leiden kann, hakn & (Facebook), wenn die mir h
(Freundschaftsanfragen) sciicken, lauf ieh funok".
Dieses war von mehreren Schübm rir€rh{pnofnrnsn, die sich hierüb,er beunruhig(en
und schlie&lich am 14.11.2011 db Lei$lng der

IinOrmierten, die auch von dem Angeklagten bsueht wird. Der Schulleiter
infonnierte darau{hin Polizeibearnte, di€ eieh sodann mit denr Sdru$eibr wb auch
mit dem Angektagten sprachen. Iler Angoklagfe, der auch anachließend lur Wache
nach Alsdorf gebracht !arrd6, erhiolt in den Schulbiter eine soziab

Aulgrund der obigen Feotatellungen hat sicfr der Acrgeklagte der Störung des
öffen$ichen Friedens durch Androhung von Straftabn, strafuar nach $ '126 Abs. 1 Nr.
2 SIGB schuHig genacht. Seine Ankändigung, dass er Arrok laufen werde, konnie
von gleichaltrigen Faebook'BenuEom so wrstanden riyerden, dass er tatsächlich
einen Amoklau{ beabeichtigen könnle. Vorangpgsngsn waren Situationen, die der
Angskbgte ab ai*ed*t**or*d silpkng, ao deee ar eM*qp nicfit ronrq#r{ urd
6achg€r6cht hbrau{ reagierte. Ah Gymnaai*i in der S.Klaese mus& er aq{fi dac
Verständnis haben, daas ein solches Schreiben von seinen Mitschübrn
enbprechend verstenden raerden kiJnnte und hervornrfl. Das Schreiben in Facebook
erhält inso$€it eine Einechtlchterung der Adressalen, die dem Angeklagten heute
auch bd tut

Oer Angeklagte war zur TaEeit Jugendlicher, jedoch an€ifelsfrei in der Lage, das

Ansgechpartnerin und




